




 

 

Der 5. Ordentliche Delegiertentag der 

Gewerkschaft der Polizei – Bezirk 

Bundespolizei möge beschließen …, 

 

 Angenommen                              Abgelehnt           Arbeitsmaterial                           

 Arbeitsmaterial zu                            Erledigt durch     Nichtbefassung 

 Annahme in der Fassung: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

dass bei Einführung des Digitalfunks eine flächendeckende Netzabdeckung In- und Outdoor gewährleistet 

sein muss. Die Geräteausstattung muss für den Streifendienst handhabungssicher und  

benutzerfreundlich einfach gestaltet sein. Ton- und Funkleistung müssen deutlich verbessert werden. 

Die derzeitige Rückfallebene Analogfunk muss soweit erhalten bleiben, dass jederzeit die Einsatzfähigkeit 

der Organisation gewährleistet bleibt. 

 

Begründung: 

 

Zur Zeit befindet sich der Digitalfunk  bei der Bundespolizei in der Erprobungsphase. 

Die guten Wirkungsergebnisse die zur Zeit durch die Behörde publiziert werden, lassen 

sich insbesondere aus dem bahnpolizeilichen Wirkbetrieb nicht ableiten. 

Es gibt in folgenden Bereichen erhebliche Defizite: 

 

- Minderversorgung in geschlossenen Objekten 

- Bedienungsunfreundliche Handgeräte 

- mangelnde Tonleistung der MT 850 Geräte 

- fehlende Digitalfunk Leitstellentechnik mit entsprechender Abschirmung 

- mangelnder Ausfallersatz 

- teilweise fehlende Kfz-Digitalausrüstung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag H 3 

Antragsteller  Direktionsgruppe NRW 

Betrifft:  

Digitalfunkeinführung bei der  

Bundespolizei 

Empfehlung der  

Antragsberatungskommission: 

Annahme 




























